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hat der 3. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
auf die mündliche Verhandlung vom 17. August 2017 
durch die Vorsitzende Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Philipp und  
die Richter am Bundesverwaltungsgericht Liebler, Dr. Wysk,  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Kuhlmann und  
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Rothfuß 
 
 
für Recht erkannt: 
 
 

Das Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 
4. Februar 2016 und das Urteil des Verwaltungsgerichts 
Kassel vom 17. März 2015 werden geändert. Der Be-
scheid des Beklagten vom 4. März 2014 und sein Wider-
spruchsbescheid vom 9. Juli 2014 werden aufgehoben. 
Der Beklagte wird verpflichtet festzustellen, dass die Klä-
gerin die Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung 
zur Psychologischen Psychotherapeutin nach § 5 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 Buchst. a PsychThG erfüllt.  
 
Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.  

 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Die Klägerin schloss im September 1996 an der Fachhochschule Fulda erfolg-

reich ein Studium zur Diplom-Sozialpädagogin ab. In der Folgezeit arbeitete sie 

als Sozialpädagogin in einer psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle. Zum 

Wintersemester 2009/2010 nahm sie berufsbegleitend ein Teilzeitstudium im 

Masterstudiengang "Klinische Psychologie/Psychoanalyse" an einer privaten 

Hochschule mit staatlicher Anerkennung als Universität in Berlin auf. Die Zulas-

sung zu diesem Masterstudium war mit der Auflage verknüpft, Brückenkurse in 

Allgemeiner Psychologie, Entwicklungspsychologie, Klinischer Psychologie und 

Methodenlehre zu belegen. Im September 2013 schloss die Klägerin das Mas-
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terstudium mit der Gesamtnote 1,5 ab und erhielt den akademischen Grad 

"Master of Arts" verliehen. Im Anschluss begann sie an einer staatlich aner-

kannten Ausbildungsstätte in Kassel die Ausbildung zur Psychologischen Psy-

chotherapeutin. Das Ausbildungsinstitut verband die Zulassung mit der Auffor-

derung, bis spätestens zur Zwischenprüfung nachzuweisen, dass das hessi-

sche Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen ihren 

Masterabschluss als Abschlussprüfung anerkenne, die nach dem Psychothera-

peutengesetz (PsychThG) den Zugang zur Ausbildung eröffne. Mit Bescheid 

vom 4. März 2014 stellte das Landesprüfungsamt fest, dass die Klägerin die 

Zugangsvoraussetzung nicht erfülle. Erforderlich sei ein universitärer konsekuti-

ver Masterabschluss im Studiengang Psychologie. Daran fehle es, weil sie kei-

nen an einer Universität oder gleichstehenden Hochschule erworbenen Ba-

chelorabschluss in Psychologie habe. Den Widerspruch der Klägerin wies das 

Landesprüfungsamt mit Bescheid vom 9. Juli 2014 zurück. 

 

Die dagegen erhobene Klage ist in den Vorinstanzen ohne Erfolg geblieben. Im 

Berufungsurteil des Verwaltungsgerichtshofs heißt es zur Begründung im We-

sentlichen: Die angefochtenen Bescheide seien rechtmäßig. Der Zugang zu 

einer Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin setze nach § 5 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 1 Buchst. a PsychThG eine universitäre Abschlussprüfung im Studi-

engang Psychologie voraus, die das Fach Klinische Psychologie einschließe. 

Eine historisch-teleologische Auslegung ergebe, dass zum Zeitpunkt des In-

krafttretens des Psychotherapeutengesetzes mit dem Begriff der Abschlussprü-

fung ein abgeschlossenes universitäres Diplomstudium im Studiengang Psy-

chologie gemeint gewesen sei. Nach der Studienreform mit der Umstellung auf 

Bachelor- und Masterstudiengänge entspreche dem früheren Diplomstudium 

ein konsekutives Bachelor- und Masterstudium in Psychologie. Der Gesetzge-

ber habe eine hohe fachliche Qualifikation als Voraussetzung für den Ausbil-

dungszugang gewährleisten wollen. Ein Masterstudium sei nicht auf eine um-

fassende wissenschaftliche Qualifizierung ausgerichtet und daher vom Ausbil-

dungsniveau nicht mit dem Diplomstudiengang vergleichbar. Voraussetzung für 

den Zugang zur Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten sei da-

her zusätzlich zum Masterabschluss auch ein universitärer Bachelorabschluss 

in Psychologie. Einen solchen Abschluss habe die Klägerin nicht erworben. Ein 
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Diplomabschluss an der Fachhochschule entspreche zwar einem Bachelorab-

schluss. Sie habe die Diplomprüfung aber nicht im Studiengang Psychologie 

abgelegt. Zudem sei die Fachhochschule keine Universität oder gleichstehende 

Hochschule. Die Zulassung zum Masterstudium könne das Bachelorstudium 

nicht ersetzen. Sie besage lediglich, dass die Hochschule die Voraussetzungen 

für die Aufnahme eines Masterstudiums im Studiengang Psychologie als erfüllt 

angesehen habe. Damit werde aber nicht festgestellt, dass die Vorleistungen 

der Klägerin äquivalent zu einem universitären Bachelorstudium der Psycholo-

gie wären. Das Gleiche gelte für das Zeugnis über das Bestehen des Master-

studienganges Psychologie. Es enthalte keine Feststellung, dass es sich bei 

dem Masterabschluss um eine Abschlussprüfung im Sinne von § 5 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 1 Buchst. a PsychThG handele. Dies zu prüfen obliege vielmehr dem 

jeweils zuständigen Landesprüfungsamt für Heilberufe. Die Klägerin werde 

durch das Auslegungsergebnis nicht in ihrer grundrechtlich geschützten Berufs-

freiheit verletzt. Ein Verstoß gegen den Gesetzesvorbehalt des Art. 12 Abs. 1 

Satz 2 GG liege nicht vor.  

 

Zur Begründung ihrer Revision macht die Klägerin geltend: Nach dem Wortlaut 

des Gesetzes erfülle sie die Zugangsvoraussetzung, da sie eine universitäre 

Abschlussprüfung im Studiengang Psychologie bestanden habe, die das Fach 

Klinische Psychologie einschließe. Die wortlauteinschränkende Auslegung des 

Verwaltungsgerichtshofs verstoße gegen Art. 12 Abs. 1 GG und stehe auch im 

Widerspruch zu den durch den Bologna-Prozess reformierten Studienstruktu-

ren. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a PsychThG knüpfe allein an die Ab-

schlussprüfung an; mit Ausnahme des Faches Klinische Psychologie würden 

keine weiteren inhaltlichen Vorgaben für den Studiengang gemacht. Wenn eine 

Universität die Gleichwertigkeit eines Fachhochschulabschlusses mit einem 

Bachelorabschluss bestätige und den Studienbewerber zum Masterstudiengang 

Psychologie zulasse, dürfe sich der Beklagte über die Entscheidung der Hoch-

schule nicht hinwegsetzen.  

 

Der Beklagte tritt dem entgegen und verteidigt das Berufungsurteil. Der Verwal-

tungsgerichtshof habe zutreffend angenommen, dass der Begriff der Ab-

schlussprüfung im Studiengang Psychologie am Maßstab einer umfassenden 
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akademischen Ausbildung nach dem Vorbild des ehemaligen Diplomstudien-

ganges zu beurteilen sei. Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG sei nicht verletzt, weil die 

Grenzen der anerkannten Auslegungsmethoden nicht überschritten worden 

seien.  

 

Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht hält die 

Berufungsentscheidung in Übereinstimmung mit dem Bundesministerium für 

Gesundheit ebenfalls für zutreffend. Zwar seien die Zugangsvoraussetzungen 

dem Gesetzeswortlaut nach erfüllt. Eine systematische, historische und teleolo-

gische Auslegung spreche jedoch für das Erfordernis eines konsekutiven Ba-

chelor- und Masterstudiums im Fach Psychologie. Es handele sich um einen 

gerechtfertigten Eingriff in die Berufswahlfreiheit. An den Ausbildungszugang zu 

einem Heilberuf dürften hohe Qualifikationsanforderungen gestellt werden, da 

dies dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung diene. Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG 

verlange eine gesetzliche Regelung, die Umfang und Grenzen des Eingriffs 

deutlich erkennen lasse. Es reiche aber aus, wenn sich diese wie hier durch 

Auslegung ermitteln ließen.  

 

II 

 

Die Revision der Klägerin ist begründet. Das angefochtene Urteil beruht auf der 

Verletzung von Bundesrecht (§ 137 Abs. 1 Nr. 1 VwGO). Ein im Inland an einer 

Universität oder gleichstehenden Hochschule bestandener Masterabschluss im 

Studiengang Psychologie, der das Fach Klinische Psychologie einschließt, ist 

eine Abschlussprüfung im Sinne von § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a 

PsychThG. Die Annahme des Verwaltungsgerichtshofs, es bedürfe außerdem 

eines universitären Bachelorabschlusses in Psychologie, lässt sich aus dem 

Gesetz nicht ableiten. Der Klage ist deshalb unter Änderung der vorinstanzli-

chen Urteile stattzugeben (§ 144 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, § 113 Abs. 5 Satz 1 

VwGO). 

 

1. Grundlage des Anspruchs der Klägerin auf Feststellung, dass sie die Vo-

raussetzungen für den Zugang zur Ausbildung zur Psychologischen Psychothe-

rapeutin erfüllt, ist § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a des Gesetzes über die Be-
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rufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapeuten (Psychotherapeutengesetz - PsychThG) vom 16. Juni 

1998 (BGBl. I S. 1311) in der Fassung des letzten Änderungsgesetzes vom 

23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3191). Danach setzt der Zugang zur Ausbildung 

zum Psychologischen Psychotherapeuten eine im Inland an einer Universität 

oder gleichstehenden Hochschule bestandene Abschlussprüfung im Studien-

gang Psychologie voraus, die das Fach Klinische Psychologie einschließt und 

gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 des Hochschulrahmengesetzes der Feststellung 

dient, ob der Student das Ziel des Studiums erreicht hat. Der von der Klägerin 

erworbene Masterabschluss in Psychologie ist eine Abschlussprüfung im Sinne 

dieser Bestimmung.  

 

a) Die Regelung der Zugangsvoraussetzungen in § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

Buchst. a PsychThG knüpft an das Hochschulrecht an. Verlangt wird eine 

Hochschulprüfung, mit der der Studiengang Psychologie abgeschlossen und 

festgestellt wird, dass die Ziele des Studiums erreicht worden sind (vgl. § 15 

Abs. 2 Satz 1 des Hochschulrahmengesetzes - HRG - i.d.F. der Bekanntma-

chung vom 9. April 1987, BGBl. I S. 1170). Ausgehend von den damaligen Stu-

dienstrukturen mit Diplom- und Magisterstudiengängen verband der Gesetzge-

ber bei Verabschiedung des Psychotherapeutengesetzes mit dem Begriff der 

Abschlussprüfung einen Diplomabschluss im Studiengang Psychologie. Zur 

Gewährleistung einer hohen Qualifikation und eines einheitlichen Ausbildungs-

niveaus der Berufsangehörigen sollten nur Diplompsychologen mit einem Uni-

versitäts- oder diesem gleichstehenden Abschluss den Beruf des Psychologi-

schen Psychotherapeuten ergreifen können (vgl. die Begründung zum Entwurf 

eines Gesetzes über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und 

des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und zur Änderung des Fünf-

ten Buches Sozialgesetzbuch vom 13. Oktober 1993, BT-Drs. 12/5890 S. 12 

<zu II. 4> und S. 18 <zu § 5>; Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-

schusses für Gesundheit vom 9. Februar 1994, BT-Drs. 12/6811 S. 25 und 

S. 29 <zu § 5 Abs. 3 Nr. 1>; Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über die 

Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapeuten, zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

und anderer Gesetze vom 24. Juni 1997, BT-Drs. 13/8035 S. 14 <II. 11> und 
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S. 18). Der Wortlaut der Norm bietet allerdings keinen Anhaltspunkt dafür, dass 

mit dem Begriff der Abschlussprüfung eine abschließende Festlegung auf den 

Diplomabschluss bezweckt gewesen wäre. Die Verwendung der Formulierung 

"Abschlussprüfung" anstelle von "Diplomprüfung" spricht vielmehr dafür, dass 

der Gesetzgeber mögliche Änderungen im Hochschulrecht mitbedacht und 

deshalb bewusst eine Bezeichnung gewählt hat, die die Art des Abschlusses 

nicht näher qualifiziert. Dies wird durch die Gesetzesmaterialien gestützt. Es 

heißt dort, "Abschlussprüfung im Studiengang Psychologie ist nach gegenwärti-

gem Hochschulrecht der Diplomabschluss" (BT-Drs. 12/6811 S. 29). Das lässt 

erkennen, dass der Begriff nicht statisch gemeint ist, sondern durch das jeweils 

geltende Hochschulrecht bestimmt und ausgefüllt werden soll.  

 

Nach der Umstellung der Studienstrukturen auf Bachelor- und Masterstudien-

gänge im Zuge des so genannten Bologna-Prozesses (vgl. Dritter Bericht zur 

Umsetzung des Bologna-Prozesses in Deutschland, BT-Drs. 16/12552; Bericht 

der Bundesregierung über die Umsetzung des Bologna-Prozesses 2012-2015 

in Deutschland, www.bmbf.de/de/der-bologna-prozess-die-europaeische-

studienreform-1038.html) ist unter dem Begriff der Abschlussprüfung im Sinne 

von § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a PsychThG auch ein Masterabschluss im 

Studiengang Psychologie zu verstehen. Der Masterabschluss ist ebenso wie 

das Diplom ein berufsqualifizierender Hochschulabschluss, der auf Grund von 

Prüfungen erworben wird und den Nachweis erbringt, dass ein (Master-)

Studiengang erfolgreich absolviert worden ist (vgl. § 19 HRG i.d.F. der Be-

kanntmachung vom 19. Januar 1999 <BGBl. I S. 18>, zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 8. August 2002 <BGBl. I S. 3138>; Ländergemeinsame Struktur-

vorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen, Be-

schluss der Kultusministerkonferenz vom 10. Oktober 2003 i.d.F. vom 4. Febru-

ar 2010). Für den von der Klägerin im Land Berlin erworbenen Abschluss gilt 

nichts Abweichendes (§ 23 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über die Hochschulen 

im Land Berlin <Berliner Hochschulgesetz - BerlHG> i.d.F. vom 26. Juli 2011 

<GVBl. 2011, 378>). Die Studienzeit, innerhalb derer der Abschluss erreicht 

werden kann, spricht nicht gegen die Anerkennung des Masterabschlusses in 

Psychologie als Abschlussprüfung im Sinne von § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

Buchst. a PsychThG. Im gestuften System der Bachelor- und Masterstudien-
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gänge wird der Mastergrad auf Grund eines "weiteren" berufsqualifizierenden 

Hochschulabschlusses verliehen. Er kann grundsätzlich nur erworben werden, 

wenn ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss vorliegt (§ 19 Abs. 3 

HRG; § 23 Abs. 3 BerlHG; Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkre-

ditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen, a.a.O. S. 6). Daraus ergibt 

sich eine Gesamtregelstudienzeit, die mit der Regelstudienzeit vergleichbar ist, 

die seinerzeit für ein Diplomstudium im Studiengang Psychologie vorgesehen 

war (mindestens neun Semester, § 1 i.V.m. § 24 Abs. 1 der Rahmenordnung für 

die Diplomprüfung im Studiengang Psychologie - Universitäten und gleichge-

stellte Hochschulen, Stand: 5. November 2002/13. Dezember 2002). Von einer 

grundsätzlichen Gleichwertigkeit von Master- und Diplomabschlüssen an Uni-

versitäten oder gleichstehenden Hochschulen gehen auch die "Ländergemein-

same(n) Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstu-

diengängen" aus (a.a.O. S. 8).  

 

b) Der Masterabschluss der Klägerin erfüllt auch die weiteren in § 5 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 1 Buchst. a PsychThG genannten Kriterien.  

 

aa) Sie hat den Abschluss an einer privaten Hochschule mit staatlicher Aner-

kennung als Universität erworben. Staatlich anerkannte Hochschulen gehören 

zu den Universitäten und gleichstehenden Hochschulen im Sinne der Zugangs-

regelung. Die an einer staatlich anerkannten Hochschule abgelegte Abschluss-

prüfung steht einem Abschluss an einer staatlichen Hochschule gleich (§ 70 

Abs. 3 HRG; § 123 BerlHG).  

 

Aus § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b PsychThG lässt sich nichts Abweichen-

des ableiten. Nach dieser Vorschrift setzt der Zugang zur Ausbildung zum Kin-

der- und Jugendlichenpsychotherapeuten eine Abschlussprüfung in den Studi-

engängen Pädagogik oder Sozialpädagogik voraus, die an einer staatlichen 

oder staatlich anerkannten Hochschule bestanden worden ist. Durch die Formu-

lierung der "staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule" wollte der Ge-

setzgeber deutlich machen, dass es in den Studiengängen Pädagogik und So-

zialpädagogik keines universitären Studienabschlusses bedarf, sondern Fach-

hochschulabschlüsse den Zugang zur Ausbildung zum Kinder- und Jugendli-
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chenpsychotherapeuten gleichermaßen eröffnen (Walther-Moog, in: 

Jerouschek, PsychThG, 2004, § 5 Rn. 26). Aus der unterschiedlichen Formulie-

rung kann daher nicht geschlossen werden, der Gesetzgeber habe einen Ab-

schluss im Studiengang Psychologie, der an einer staatlich anerkannten Uni-

versität oder gleichstehenden Hochschule erworben wurde, vom Anwendungs-

bereich des § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a PsychThG ausnehmen wollen.  

 

bb) Der Masterabschluss der Klägerin schließt das Fach Klinische Psychologie 

ein. Aus den Zeugnis- und Prüfungsunterlagen geht hervor, dass sie den Mas-

terstudiengang "M.A. Psychologie - Schwerpunkt Klinische Psychologie" absol-

viert hat. Sie hat unter anderem das Wahlpflichtfach "Klinische Neuropsycholo-

gie" belegt und die geforderte Prüfungsleistung erbracht. 

 

cc) Aus der Bezugnahme auf § 15 HRG ergeben sich keine weitergehenden 

Anforderungen an die Qualifikation der Abschlussprüfung. § 15 Abs. 2 Satz 1 

HRG i.d.F. der Bekanntmachung vom 9. April 1987, auf den § 5 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 1 Buchst. a PsychThG verweist, lautet: "Die Hochschulprüfungen, mit denen 

ein Studienabschnitt oder ein Studiengang abgeschlossen wird, dienen der 

Feststellung, ob der Student bei Beurteilung seiner individuellen Leistung das 

Ziel des Studienabschnitts oder des Studiums erreicht hat". Die Vorschrift ist mit 

Inkrafttreten des Vierten Gesetzes zur Änderung des Hochschulrahmengeset-

zes vom 20. August 1998 (BGBl. I S. 2190) entfallen. In der Neufassung des 

§ 15 HRG i.d.F. der Bekanntmachung vom 19. Januar 1999 ist eine vergleich-

bare Bestimmung nicht mehr enthalten, weil sie rahmenrechtlich als entbehrlich 

angesehen wurde (Begründung zum Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Ände-

rung des Hochschulrahmengesetzes, BT-Drs. 13/8796 S. 20).  

 

2. Weitere Voraussetzungen stellt das Gesetz nicht auf. Das zusätzliche Erfor-

dernis eines universitären Bachelorabschlusses in Psychologie lässt sich § 5 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a PsychThG nicht entnehmen.  

 

a) Im Wortlaut der Norm findet sich kein Anknüpfungspunkt dafür, dass der Zu-

gang zur Ausbildung ausschließlich Bewerbern offen stehen soll, die außer ei-

nem Masterabschluss auch einen an einer Universität oder gleichstehenden 
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Hochschule erworbenen Bachelorabschluss im Studiengang Psychologie auf-

weisen. Die gesetzliche Regelung qualifiziert die Abschlussprüfung nur insoweit 

näher, als sie das Fach Klinische Psychologie einschließen muss. Im Übrigen 

enthält sie sich inhaltlicher Vorgaben und nimmt die Entscheidungen der Hoch-

schulen über die Zulassung zum Studiengang Psychologie, über das Curricu-

lum und über die Ausgestaltung und das Bestehen der Abschlussprüfung hin. 

Diese Bindung an das Hochschulrecht schließt aus, bei der Prüfung der Zu-

gangsvoraussetzungen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a PsychThG die 

Entscheidungen der Hochschulen in Frage zu stellen und eigene fachliche Qua-

lifikationen für die Abschlussprüfung aufzustellen. Der Gesetzgeber hat die 

durch den Bologna-Prozess bewirkte Umstellung der Studienstrukturen auf Ba-

chelor- und Masterstudiengänge und die damit verbundene Einführung gestuf-

ter Studienabschlüsse bislang nicht zum Anlass genommen, § 5 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 1 Buchst. a PsychThG zu ändern oder anzupassen. Sieht er im Hinblick auf 

die Entwicklungen des Hochschulrechts im Studiengang Psychologie Reform-

bedarf für die Regelung der Zugangsvoraussetzungen für den Beruf des Psy-

chologischen Psychotherapeuten, obliegt es ihm, entsprechend tätig zu werden. 

 

Das Erfordernis eines zusätzlichen Bachelorabschlusses in Psychologie ergibt 

sich auch nicht aus gesetzessystematischen Erwägungen. Dass nach § 5 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 PsychThG neben einem Psychologiestudium (Buchst. a) 

auch ein erfolgreiches Studium der Pädagogik oder Sozialpädagogik den Zu-

gang zur Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ermög-

lichen soll (Buchst. b), beruht auf der Einschätzung des Gesetzgebers, die in 

diesen Studiengängen vermittelten Qualifikationen befähigten in besonderem 

Maße zum Umgang mit Kindern und Jugendlichen (BT-Drs. 12/5890 S. 18; 

BT-Drs. 12/6811 S. 25; BT-Drs. 13/8035 S. 14 und S. 18). Daraus lässt sich 

jedoch nicht herleiten, ein Masterabschluss in Psychologie könne nur dann als 

Abschlussprüfung im Sinne von § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a PsychThG 

anerkannt werden, wenn außerdem ein Bachelor in Psychologie nachgewiesen 

wird. Der Einwand, dieses Normverständnis sei geboten, um die gesetzlich be-

stimmten Unterschiede in den Qualifikationsanforderungen für die Ausbildung 

zum Psychologischen Psychotherapeuten und zum Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeuten nicht zu nivellieren, greift nicht durch. Das zeigt der Fall der 
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Klägerin. Sie hat einen Abschluss als Diplomsozialpädagogin, der ihr den Zu-

gang zu einer Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin er-

öffnet. Darüber hinaus hat sie erfolgreich ein Masterstudium in Psychologie ab-

solviert. Sie weist mithin eine akademische Vorbildung auf, die über die in § 5 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b PsychThG verlangte Zugangsvoraussetzung deut-

lich hinausreicht.  

 

Ebenso wenig verfängt das teleologische Argument, ein Bachelorabschluss in 

Psychologie sei erforderlich, um dem Regelungsziel einer möglichst hohen 

Qualifikation und eines einheitlichen Ausbildungsniveaus der Psychologischen 

Psychotherapeuten Rechnung zu tragen. Es obliegt dem Gesetzgeber, die 

Auswirkungen zu beurteilen, die sich aus der Umstellung der Studienstrukturen 

für die Ausbildung zum Psychotherapeuten ergeben, und daraus gegebenen-

falls Konsequenzen zu ziehen.  

 

Wollte man mit Blick auf das genannte Regelungsziel § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

Buchst. a PsychThG dahin auslegen, dass der Ausbildungsbewerber einen 

konsekutiven Studiengang Psychologie absolviert haben muss, würde die Klä-

gerin im Übrigen auch diese Anforderung erfüllen. Konsekutiv im Sinne des 

Hochschulrechts ist der Studiengang bereits dann, wenn das Masterstudium 

Psychologie auf einem Bachelorstudiengang oder einem gleichgestellten be-

rufsqualifizierenden Studium aufbaut (vgl. § 19 Abs. 4 HRG; § 23 Abs. 3 

BerlHG; Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Ba-

chelor- und Masterstudiengängen, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

10. Oktober 2003 i.d.F. vom 4. Februar 2010 S. 5). Ob ein Studienbewerber 

zum Masterstudiengang Psychologie zuzulassen ist, entscheidet die einzelne 

Hochschule nach Maßgabe der jeweils einschlägigen Studien- und Prüfungs-

ordnungen. Nach den Feststellungen der Vorinstanz ist die Klägerin auf der 

Grundlage von § 5 Abs. 2 der Prüfungsordnung für den Studiengang "Master of 

Arts (MA) Klinische Psychologie/Psychoanalyse" an der International Psycho-

analytic University Berlin (IPU) vom 14. September 2009 zum Masterstudium 

zugelassen worden. Nach § 5 Abs. 1 der Prüfungsordnung kann zugelassen 

werden, wer über einen Abschluss eines sechssemestrigen Bachelor-

Studienganges Psychologie einer Universität oder gleichstehenden Hochschule 
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verfügt. Nach § 5 Abs. 2 der Prüfungsordnung können Absolventen fachlich 

vergleichbarer Studiengänge zugelassen werden, wenn sie über einen Hoch-

schulabschluss (i.d.R. Magister oder Diplom oder Staatsexamen) verfügen und 

sie sich eventuell fehlende Grundlagen für die Aufnahme des Masterstudiums 

noch aneignen (Satz 1). Zu letztgenanntem Zweck werden vier Brückenkurse 

angeboten, die jeweils mit einer an den Prüfungsanforderungen des Bachelor-

Studienganges Psychologie orientierten Prüfung abschließen (Satz 2 und 3). 

Danach hat auch die Klägerin "konsekutiv" studiert. Der von ihr absolvierte 

Masterstudiengang baut auf einem Diplom-Fachhochschulstudium auf, das von 

der IPU als dem Bachelorstudium Psychologie fachlich vergleichbar eingestuft 

worden ist. Die für die Studien-Zulassung zusätzlich verlangten vier Brücken-

kurse hat sie erfolgreich abgeschlossen.  

 

b) Auch der Gesetzesvorbehalt des Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG spricht gegen das 

Auslegungsergebnis des Verwaltungsgerichtshofs.  

 

§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a PsychThG stellt eine subjektive Ausbildungs-

zulassungs- und Berufswahlregelung dar. Die Berufsausbildung, deren Zugang 

sie regelt, ist nach § 1 Abs. 1 Satz 1, § 2 Abs. 1 Nr. 2 PsychThG Voraussetzung 

für die Ausübung des Berufs des Psychologischen Psychotherapeuten. § 5 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a PsychThG beschränkt die durch Art. 12 Abs. 1 

GG geschützte Berufsfreiheit, indem sie den Zugang zur Ausbildung zum Psy-

chologischen Psychotherapeuten an den Nachweis bestimmter Qualifikations-

anforderungen knüpft (subjektive Zugangsbeschränkungen im Sinne der so ge-

nannten Stufentheorie, vgl. BVerfG, Beschluss vom 16. März 2000 - 1 BvR 

1453/99 - NJW 2000, 1779; BVerwG, Urteil vom 14. Dezember 2016 - 6 C 

19.15 [ECLI:DE:BVerwG:2016:141216U6C19.15.0] - WissR 49, 296 Rn. 7 f.). 

Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG erlaubt Eingriffe in die Berufsfreiheit nur auf der 

Grundlage einer gesetzlichen Regelung, die Umfang und Grenzen des Eingriffs 

deutlich erkennen lässt. Die Anforderungen an die Bestimmtheit sind umso grö-

ßer, je empfindlicher in die Berufsfreiheit eingegriffen wird (BVerfG, Beschlüsse 

vom 25. März 1992 - 1 BvR 298/86 - BVerfGE 86, 28 <40> und vom 8. April 

1998 - 1 BvR 1773/96 - BVerfGE 98, 49 <60 f.>). Nach diesen verfassungs-

rechtlichen Vorgaben müssen subjektive Berufszulassungsvoraussetzungen 
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klar geregelt sein. Das spricht dagegen, § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a 

PsychThG als zusätzliche Zugangsvoraussetzung den Nachweis eines Ba-

chelorabschlusses in Psychologie zu entnehmen. Denn hierfür bietet die ge-

setzliche Regelung, wie gezeigt, keine klaren Anknüpfungspunkte.  

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

 

Dr. Philipp    Liebler    Dr. Wysk 

 

  Dr. Kuhlmann   Rothfuß 
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